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LANDESGESETZBLATT 
FÜR WIEN 

Jahrgang 2014  Ausgegeben am 25. Februar 2014 

6. Verordnung: Höhe der Vergütung des Dienstrechtssenates und Disziplinarsenates; 

Aufhebung 

Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Verordnung der Wiener 
Landesregierung, mit der die Höhe der Vergütung für Mitglieder des Dienstrechtssenates 
festgesetzt wird, und die Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Höhe der 
Vergütung für Mitglieder des Disziplinarsenates festgesetzt wird, aufgehoben werden 

Die Wiener Landesregierung hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Höhe der Vergütung für Mitglieder des 
Dienstrechtssenates festgesetzt wird, LGBl. Nr. 35/2006, in der Fassung LGBl. Nr. 37/2011, wird aufge-
hoben. 

Artikel II 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Höhe der Vergütung für Mitglieder des 
Disziplinarsenates festgesetzt wird, LGBl. Nr. 63/2003, wird aufgehoben. 

Artikel III 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Häupl 
 

 

 


	LANDESGESETZBLATT

		2014-02-19T14:04:57+0100
	Amtssignatur Magistrat der Stadt Wien (Zertifikat X1)
	Amtssigniert durch den Magistrat der Stadt Wien




